
 
 
Bekanntmachungshinweis: 
 

Wurden beim Erlass dieser Satzung Verfahrens- oder Formvorschriften aus der 
Gemeindeordnung selbst oder aus Rechtsvorschriften, die auf Grundlage der 
Gemeindeordnung erlassen wurden, verletzt, so kann dies nur innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Dies muss 
schriftlich oder elektronisch erfolgen unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll. Nach Ablauf der Jahresfrist gilt die Satzung als von Anfang an gültig zu 
Stande gekommen.Diese Heilungswirkung tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung oder über die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. Auch kann die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschriften nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn 
der Bürgermeister dem Satzungsbeschluss nach § 43 der Gemeindeordnung wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet oder irgendjemand die 
Verletzung bereits formgerecht geltend gemacht hat. 
 

 
 
 


